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In jedem Gemälderaurn mufs Gelegenheit zum Fig. 342—

Ausruhen geboten fein. Dies gefchieht durch

gröfsere Ruhebänke, die in den. Sälen aufgeftellt

werden, fo wie durch bewegliche Sitzfchemel, mit

denen die kleineren Räume ausgerüitet find.

Frei itehende Rundfitze‚ die einen Hohlraum

umfchliefsen, werden mitunter dazu benutzt, durch

eine entfprechende Oeffnung des Fufsbodens eines

Deckenlichtfaales dem darunter liegenden Raum

unmittelbares Licht zuzuführen. Die Hohlräume

folcher Rundfitze dienen wohl auch zur Aufnahme

der Heizkörper. Die mit Blechmänteln umgebenen

Dampf— oder Wafferheizrohre pflegen in der in

Fig. 342 327) angegebenen Weife angebracht zu fein.

Mögen nun die Heizkörper in diefer oder in

anderer Weite (in Bodencanälen, Wand oder

Fenfternifchen u. f. w.) angeordnet fein, fo ii‘c doch

Ptets dafür zu forgen, dafs fie den Gemälden nicht

zu nahe kommen. Gleiches gilt für die Aus-

ftrömungsöffnungen erwärmter Luft.
Zur Veranfchaulichung der ganzen inneren

Einrichtung von Gemäldefälen iii“ in Fig. 340325) ein Querfchnitt durch die Gemälde-

Galerie des Alten Mufeums zu Berlin dargeftellt und in Fig. 341 326) der in Art. 225

(S. 254) bereits erwähnte, durch Scherwände getheilte Gemäldefaal des neuen

Kunftmufeums zu Lille.
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2) Sculptur—Sammlungen.

Die Werke der Plaftik find höchft felten in befonderen, nur für den Zweck

ihrer Aufnahme befiimmten Gebäudeny fondern in der Regel mit anderen Kunft-

fchätzen zufammen in einem gröfseren Mufeum vereinigt.
Bei eingefchoffiger Anlage der für Sculpturwerke beitimmten Räume kann die

für fie geeignetite Geftaltung, Erhellung und Einrichtung befchafft werden. Bei

zwei- und mehrgefchoffiger Anordnung aber wird der Plafiik, wie fchon in Art. 180

(S. 208) erwähnt, meif’c das Erdgefchofs zugewiefen. Dann find Form und Geftal—

tung der Bildwerkräume mehr oder weniger von den i’cützenden Theilen der oberen

Stockwerke abhängig (liebe Art. 186, S. 211 u. Fig. 261 bis 263); die Erhellung der

Säle, die meif’c eine fehr grofse Tiefe haben, macht Schwierigkeiten und mufs durch

Seitenlicht bewirkt werden.
Ueber die Erhellung der Sculpturenfäle mittels einfeitigen oder zweifeitigen

Feniterlichtes iii in Art. 171 (S. 204) das Nöthige gefagt, und in Art. 231 (S. 257)

find die Vorzüge des einfeitigen Hochlichtes aus einander gefetzt worden. Diefes

fowohl, wie das gewöhnliche Scheitel-Deckenlicht kann natürlich nur bei Sälen

Verwendung finden, die keine anderen Räume über fich haben. Das Scheitellicht

aber ift für die Erhellung von Werken der Plaftik im Allgemeinen unvortheilhaft,
weil durch die {teil von oben einfallenden Lichtftrahlen die Augenhöhlen und ge-

327) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 183.


